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	Dezernat I

	
	Bürger- und Ordnungsamt

	
	Herr Keipke, Tel. 3746

Bremerhaven, 31.01.2018


 


	[bookmark: Text2]Mitteilung Nr. MIT-   89/2017 

	zur Anfrage nach § 38 GOStVV 
[bookmark: Text6]der Gruppe 
vom 
Thema:
	[bookmark: Text5]AF- 89/2017
FDP
21.12.2017
„Wann gibt es Klarheit über Bremerhavens Einwohnerzahlen?“

	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	Ja
	Anzahl Anlagen: 0





[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

[bookmark: Text11]Wann gibt es Klarheit über Bremerhavens Einwohnerzahlen? 

1. Nach welchem Verfahren ermittelt der Magistrat die Einwohnerzahl der Stadt Bremerhaven?

2. Wann wurde diese das letzte Mal erhoben?

3. Wie viele Einwohner zählt der Magistrat für die Stadt Bremerhaven aktuell nach diesem Verfahren und wie hat sich die Einwohnerzahl im Zeitfenster zwischen 2010 und 2017 entwickelt? (bitte jährlich aufschlüsseln)

4. Wie hat sich die Zahl der Wahlberechtigten im Zeitfenster zwischen 2010 und 2017 entwickelt? (bitte jährlich aufschlüsseln)

5. [bookmark: _GoBack1]Wie ist der aktuelle Stand des Rechtsstreits zwischen Stadt und Zensus hinsichtlich der nach dem Zensus ermittelten Einwohnerzahl von 9.5.2011 (108.156 Einwohner)?

6. Welche finanziellen Auswirkungen für die Stadt Bremerhaven hat die Differenz von 4 800 Einwohnern zwischen dem Ergebnis des Zensus und der Ermittelten Zahl durch den Magistrat?

7. Welche Kosten sind der Stadt Bremerhaven durch den Rechtsstreit mit dem Zensus 2011 bisher entstanden?

8. Wie beurteilt der Magistrat die perspektivische Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Bremerhaven?

9. Welche Maßnahmen ergreift der Magistrat, um die Einwohnerzahl der Stadt Bremerhaven deutlich zu erhöhen?


II. Der Magistrat hat am 31.01.2018 beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten:

Zu Frage 1:
Die Einwohnerzahlen der Stadt Bremerhaven werden bisher monatlich vom Bürger- und Ordnungsamt durch Fortschreibung des Volkszählungsergebnisses von 1987 ermittelt. Hierbei wird der jeweilige Einwohnerbestand des Vormonats anhand der Geburten und Sterbefälle sowie der Außen- und Binnenwanderungen verändert.

Von einer Verwendung der Ergebnisse des Zensus 2011 als Basis der kommunalen Bevölkerungsfortschreibung wurde abgesehen, da der Magistrat die hier zu Grunde liegenden Zahlen nicht anerkennt und Rechtsmittel eingelegt hat.

Von der kommunalen Fortschreibung zu unterscheiden ist die sog. amtliche Bevölkerungszahl, die nach einer anderen Methodik und mit einer größeren zeitlichen Verzögerung und nur auf gesamtstädtischer Ebene vom Statistischen Landesamt Bremen erhoben wird. Das Statistische Landesamt Bremen ermittelt für die Stadt Bremerhaven die amtliche Bevölkerungszahl seit dem Berichtsmonat Januar 2013 ausschließlich auf Grundlage der Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011. 

Künftig erfolgt die Ermittlung der kommunalen Einwohnerzahl durch den Magistrat nicht mehr durch Fortschreibung, sondern durch unmittelbare Auswertungen eines stichtagsbezogenen Abzugs aus dem Einwohnermelderegister. Durch die Umstellung der Bevölkerungsstatistik wird gewährleistet, dass jeweils aktuelle Auswertungen unterschiedlicher Merkmale des Bevölkerungsbestandes, wie z. B. Alter, Geschlecht, Nationalität etc. auf kleinräumiger Gebietsebene aus einer einheitlichen und damit vergleichbaren Datengrundlage möglich sind.


Zu Frage 2:
Das Bürger- und Ordnungsamt hat zuletzt zum Stichtag 30.09.2017 eine Einwohnerzahl aus der kommunalen Fortschreibung veröffentlicht. Die letzte amtliche Bevölkerungszahl des Statistischen Landesamtes Bremen bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2015.


Zu Frage 3:
Zum 30.09.2017 beträgt die aktuelle Bevölkerungszahl nach der kommunalen Fortschreibung 118.696 (vorläufiger Wert).

Im Zeitfenster von 2010 bis 2017 haben sich die Einwohnerzahlen wie folgt entwickelt:

	Stichtag
	Kommunale Fortschreibung
(Magistrat)
	Amtliche Bevölkerungszahl
(Statistisches Landesamt)

	31.12.2010
	113.604
	113.366

	31.12.2011
	113.269
	108.139 *

	31.12.2012
	113.599
	108.323 *

	31.12.2013
	114.148
	108.844 *

	31.12.2014
	115.634
	110.121 *

	31.12.2015
	119.709
	114.025 *

	31.12.2016
	118.919
	liegt noch nicht vor

	30.09.2017
	118.696
	liegt noch nicht vor



* ab 2011: Basis = Zensus 2011

Zu Frage 4:
Die Zahl der Wahlberechtigten ist abhängig von der Art der Wahl. Die Ermittlung der tatsächlichen Wahlberechtigten erfolgt jeweils nur im Rahmen der Erstellung eines Wählerverzeichnisses einer stattfindenden Wahl, sodass eine jährliche Darstellung nicht möglich ist.

Wahl zum Europäischen Parlament (wahlberechtigt sind volljährige Deutsche sowie volljährige EU-Bürger/innen, die sich in das Wählerverzeichnis eintragen lassen)
07.06.2009: 85.182 Wahlberechtigte
25.05.2014: 83.017 Wahlberechtigte

Wahl zum Deutschen Bundestag (wahlberechtigt sind volljährige Deutsche)
22.09.2013: 83.190 Wahlberechtigte
24.09.2017: 80.865 Wahlberechtigte

Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (wahlberechtigt sind Deutsche ab dem 16. Lebensjahr)
22.05.2011: 85.732 Wahlberechtigte
10.05.2015: 83.753 Wahlberechtigte

Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven (wahlberechtigt sind alle Deutschen und EU-Bürger/innen ab dem 16. Lebensjahr)
22.05.2011: 88.798 Wahlberechtigte
10.05.2015: 90.126 Wahlberechtigte


Zu Frage 5:
Das Verwaltungsgericht Bremen hat die Klage gegen das Zensusergebnis mit Urteil vom 6.11.2014 abgewiesen. Gegen dieses Urteil wurde am 4.12.2014 Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Bremen eingelegt. Eine Entscheidung über die Berufung steht noch aus, da die Rechtsgrundlagen für die Zensusdurchführung mit Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten wurden. Über die Verfassungsbeschwerde wurde zwar am 24.10.2017 verhandelt, jedoch noch nicht entschieden.


Zu Frage 6:
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass nur die vom Statistischen Landesamt Bremen ermittelten amtlichen Bevölkerungszahlen die gesetzlich vorgeschriebene Bezugsgröße für Zwecke des Finanzausgleiches oder Städte- und Regionalvergleiche darstellen.

Auf der Grundlage der Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2016 gemäß geltenden Finanzzuweisungsgesetz und der Annahme einer um 4.800 Einwohner höheren Bevölkerungszahl wären Mehreinnahmen von ca. 570.000 € erzielt worden. Bei dieser Annahme wurde unterstellt, dass sich die höhere Einwohnerzahl von 4.800 nur im Innenverhältnis des Landes Bremen (also auf die Verteilung der zugrunde gelegten Schlüsselmasse zwischen der Stadt Bremen und der Stadt Bremerhaven) auswirkt. 


Zu Frage 7:
Bisher sind der Stadt Bremerhaven ca. 42.000 € an Kosten entstanden.


Zu Frage 8:
Gemäß der letzten vom Statistischen Landesamt Bremen erstellten Bevölkerungsvorausberechnung vom Mai 2017 wird für die Stadt Bremerhaven eine Erhöhung der Einwohnerzahl von 2015 bis 2035 um 8,8 % prognostiziert. Der Magistrat beurteilt diese Entwicklung sowohl als Chance als auch als Herausforderung.


Zu Frage 9:
Der Magistrat ist bemüht, auf allen maßgeblichen Handlungsfeldern den Anforderungen an eine wachsende Stadt gerecht zu werden. Beispielhaft seien die umfangreichen Aktivitäten zur Wohnraumgewinnung wie auch die Ausbauprogramme im Bereich der Kindertagesbetreuung und bei Schulbauten zu nennen. Die einzelnen Komponenten sind regelmäßig Gegenstand von Magistratsbefassungen sowie der kommunalpolitischen Erörterungen in den Fachausschüssen der Stadtverordnetenversammlung.




Grantz
Oberbürgermeister
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